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Itulmitjuenïiunacn ait* einer gepruertrnp-
$ieetti0lteit*

(3lu8 bot SKittetlmtgenbes ©efwtariateS beS ©djtoetj, ®0»er5eberetn8.)

WK. Stug ben jürtgft ftattgefunbenen Serpanbtuttgen
eineg freiwilligen Scpiebggericptg gut ©ntftpeibung einer
Streitfrage aug bent Sormalteprbertrag mögen einige
teprreitpe Momente perborgepoben werben.

©in SMfier int Danton $reiburg patte feinen Sopn
gur ©rternung beg SDÎaterpanbwerïg bei einem SDîeifter
im Danton Ijüricp in' bie Sepre gegeben unb einen
Seprbertrag mit bem Formular beg Scpweig. ©eWerbe»
bereing abgeftploffen. S)er Seprting Ejatte für 3 3apre
Seprgeit unb Verpflegung beim äMfter $r. 150 Sepr»
gelb gu begasten.

gm gmeiten 3apre tief ber Seprting babon, mürbe
aber bom Sater felbft mieber gum Seprmeifter gurücf»
gebraut, ßum gmeiten SDÎate berfcpmanb er, am Stplup
beg gmeiten Seprjapreg neuerbingg, opne irgenb meieren
Sériât gu pintertaffen, wo er fiep aufpalte ; auep bie
©Itern mufften längere $eit niiptg bom Serbteib beg

Saugen. ®er Sater geigte fiep über biefen bertragg=
mibrigen Stugtritt fepr erboft unb erfuepte ben Sepr»
meifter, naep bem Sungen gu fapnben, um ipu ebentuell
mit fßotigeigewatt gum Seprmeifter gurücf gu beförbern.
Später ftettte eg fitp peraug, bap er im Danton St.
©allen bei einem SJtolermeifter eingetreten mar. ®er
Seprmeifter patte fein Sertangen natp bem glüepttiog. -

©r erfuepte ben Sater um ©ntfcpäbigung für ben burtp
bertraggmibrigen Slugtritt entftanbenen Scpabett.

S)er Sater wollte piebon nitptg miffen, matpte biet»

mepr eine ©egenforberung gettenb, weit ber Sunge
üngenügenb genäprt morben unb auep nitpt pinreiepenb
©elegenpeit gepabt pabe, feinen Seruf gu erlernen; gu=
bem pabe berfetbe tägtiep 14 Stunben unb autp Sonn»
tagg arbeiten müffen. £)er Sater betraeptete bieg atg
genügenben ©runb für bag borgeitige ®raugtaufen.

3)er Seprmeifter bertangte nun bie im Sertrag bor»
gefepene ©ntftpeibung buref) ein Scpiebggeridpt unb
nannte feinen Sertreter in bemfetbett, inbem er ben

Sater ebenfallg um Segeitpnung eineg Scpiebgricpterg
erfuepte. S)tefer mottte barauf niept eintreten unb maepte
gettenb, baff bag Stpiebggeritpt aug brei im Danton
fffreiburg bomigitierten ^anbroerfgmeiftern beftepen müffe.
Sttg barauf ber Seprmeifter fiep an ben guftänbigen
griebengriepter im Danton greiburg mit bem Segepren
menbete, bap biefer entmeber ben Sater gur Segeicp»

nung. eineg Scpiebgricpterg anpatte ober bon Stmteg

wegen fetbft einen Sipiebgricpter für biefe Partei er»

nenne, maepte ber greiburger Siepter benfetben eigen»
tümtiepen Stanbpunft gettenb, eg müffe bag Scpiebg»
geriet aug 3 greiburgern beftepen.

Saut Seprbertrag ift aber bag Secptgbomigit am
SBopnfip beg Seprmeifterg, atfo im Danton ßüriep.
@g mup bag Sipiebggericpt gebilbet werben aug je
einem Sertreter ber beiben Parteien uirtb bem bon ben
beiben Scpiebgritptern gewählten Dbmann ; fottte man
fiep über bie Sßerfon beg Dbmanng nitpt einigen fönneit,
fo pat bag guftänbige ©eriept einen fotepen gu ernennen,
©ine Seftimmung, bap bie Sepiebgricpter fpanbmerfg»
meifter fein müffen, ift nitpt borpanben.

Saepbem ber Sater beg Seprtingg Weber gutwillig
notp bnrcp geriiptlitpe Sermitttung gur Sitbüng beg

Stpiebggericpieg gu bewegen war, mürbe bom gefepä»

bigten Seprmeifter ber teitenbe Stugfcpup beg S ep m ei g.

©ewerbebereing um feine Snterbention angerufen,
tiefem gelang eg ftpüepficp burtp ernftfiepe Sorftettungen,
ben fjreiburger gur Segeidpnung eineg Scpiebgricpterg
gu bewegen. Seibe Parteien erklärten fiep ferner bamit

einberftanben, bap ber teitenbe Stugfcpup beg Stpweiger.
©ewerbebereing ben Dbmann begeiepne. Sttg futeper
würbe ein ättitglieb beg ütugfepuffeg gemäptt. Sacp
über ein Sapr bauernben .Sorberpartbtungen fonnte
bag Scpiebggeritpt enbtitp gufammen treten.

Sei beti Serpanbtungen waren auper ben 3 Scpiebg»
riiptern — tauter erfaprenen ©ewerbetreibenben — auep
beibe fßarteien anwefenb. S)iefetben maepten beiberfeitg
für Sicpterfültung ber bertragtiepen Serpfticptungen
©ntfcpäbigunggforoerungeu gettenb. 2ßir motten nupt
auf ©ingetpeiten eintreten. î)er Sater beg Seprtingg
ftüpte feine borerwäpnten ©ntfcpäbigunggbegepren faft
auöfcpliepticp auf Sepauptungen begfetben, für bie feine
weitern Seweigmittet bortagen. Stnberfeitg fonnte ber
Seprmeifter gur ©ntfräftung biefer Sepauptungen unb
gum Seweig feiner eigenen ©ntfcpäbigunggbegepren eine
grope gopt bon Stftenftücfen bortegen, bie bag Scpiebg»
geriept gur llebergeugung braepten, bap er feine ^ßftiepten
atg Seprmeifter beftmögtiep erfüllt pabe, wäprenb ber
Seprting an Setragen, gteip unb Serneifer fepr biet gu
wünftpen übrig fiep, bap fomit bon Seite beg Seprtingg
bag Seprberpättnig in bertraggmibriger SBeife aufgetöft
wbrben unb ber Sater gur ©ntftpäbigung berppptet fei.

Sßenn g. S. ber Seprting bepauptete, er pabe ben
tOiaterberuf nidpt rieptig erlernen fünnen, ba man ipn
nur mit Stbfrapen bon färben unb mit bem Stnftreicpen
tannener SDÎôbet befepäftigt pabe, fo fonnte bemgegen»
über ber Seprmeifter auf ©runb ber bom Seprting fetbft
atttägtiep auggefüllten Strbeitggettet, in wetipen bie
Strt ber Slrbeit unb bie barauf berwenbetè geit genau
notiert waren, bag ©egenteit beweifen. ©benfo tag bie

gange gmifepen Seprmeifter unb Sater geweepfette forg»
fättig georbnete Sorrefponbeng bor, aug weteper mautpe
Sepauptungen grünbtiep wibertegt werben fonnten.
ferner ^ougniffe ber ©emérbefcputfommiffion, wetipe
öftere bom Seprting berfiputbete Scputberfäumniffe naep»
wiefen unb ein Stuggug aug ben ©rgebniffen ber Sepr»
tinggprüfungen, wetiper bewieg, bap anbere Seprtinge
beg betr. SDÎeifterg burepmeg gute ftioten erpatten patten,

®a ber Sater ben Scpiebgfprittp, weteper ipn
auep gur Segaplung fämttieper Soften berurteitte, nitpt
anerfennen wollte, würbe notp augbrütffiip fonftatiert,
bap gerttäp § 13 beg Seprbertrageg ber ©ntfepeib beg

Stpiebggeritpteg ein enbgüttiger uUb retptgmäptger
fei, bem fiep bie Parteien gu untergiepen paben.

Sollte atfo bie bertierenbe Sartei gteiepmopf anbrer
Sfteinung fein unb bie Segaptung ber ©ntftpäbigung
unb ber Sofien berweigern, fo pat ber Seprmeifter bag
Seept, feine gorberung auf ©runb beg Stptebgfprutpeg
auf bem Setreibunggwege gettenb gu matpen, unb ber
greibitrger Sitpter wirb bem Segepren entfpredpen
müffen.

SBir geben biefen ffätt gur ^enntnig, bamit bie
Seprmeifter ingbefonbere fotgertbe 9îupan wenbungert
baraug giepen fönnen :

'

1. Sebeg Seprberpättnig ift burtp einen ftpriftfitpen
Seprbertrag abguftpfiepen.

2. Stile auf bie ©ingepung unb gortbauer beg Sepr»
berpättniffeg begügfitpen ^örrefponbengen mit bem Sepr»
fing obet feinem Sater, begw. Sormunb finb forgfättig
aitfgubewaprcn. ^

3. 2)ie Seprtinge (fowie aucb bie ©efetten) finb gur
täglitpeit genauen fjiiprung eineg Strbeitgbutpeg
ober gur Stugfüttung eitteg Strbeitggettetg für jeben
SSerftag angupatten. Segügtitpe gebrutfte Formulare
foften nitpt biet unb fiftb teitpt gn beftpaffen. ©g finb
gu notieren bie Slrt ber Strbeit • (g. S. erfter Stnftricp
eitteg ßimmerg), ber Drt ber lugfüprung (SBertftatt,
Äunbenwopnung), unb bie - auf bie Slrbeit berwenbete
^eit. ®ie Dotierung berfäumt nitpt biet, gibt aber
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vvx. Aus den jüngst stattgefundenen Verhandlungen
eines freiwilligen Schiedsgerichts zur Entscheidung einer
Streitfrage aus dem Normallehrvertrag mögen einige
lehrreiche Momente hervorgehoben werden.

Ein Meister im Kanton Freiburg hatte seinen Sohn
zur Erlernung des Malerhandwerks bei einem Meister
im Kanton Zürich in' die Lehre gegeben und einen
Lehrvertrag mit dem Formular des Schweiz. Gewerbe-
Vereins abgeschlossen. Der Lehrling hatte für 3 Jahre
Lehrzeit und Verpflegung beim Meister Fr. 150 Lehr-
geld zu bezahlen.

Im zweiten Jahre lief der Lehrling davon, wurde
aber vom Vater selbst wieder zum Lehrmeister zurück-
gebracht. Zum zweiten Male verschwand er, am Schluß
des zweiten Lehrjahres neuerdings, ohne irgend welchen
Bericht zu hinterlassen, wo er sich aufhalte; auch die
Eltern wußten längere Zeit nichts vom Verbleib des

Jungen. Der Vater zeigte sich über diesen Vertrags-
widrigen Austritt sehr erbost und ersuchte den Lehr-
meister, nach dem Jungen zu fahnden, um ihn eventuell
mit Polizeigewalt zum Lehrmeister zurück zu befördern.
Später stellte es sich heraus, daß er im Kanton St.
Gallen bei einem Malermeister eingetreten war. Der
Lehrmeister hatte kein Verlangen nach dem Flüchtling. -

Er ersuchte den Vater um Entschädigung für den durch
vertragswidrigen Austritt entstandenen Schaden.

Der Vater wollte hievon nichts wissen, machte viel-
mehr eine Gegenforderung geltend, weil der Junge
ungenügend genährt worden und auch nicht hinreichend
Gelegenheit gehabt habe, seinen Beruf zu erlernen; zu-
dem habe derselbe täglich 14 Stunden und auch Sonn-
tags arbeiten müssen. Der Vater betrachtete dies als
genügenden Grund für das vorzeitige Drauslaufen.

Der Lehrmeister verlangte nun die im Vertrag vor-
gesehene Entscheidung durch ein Schiedsgericht und
nannte seinen Vertreter in demselben, indem er den

Vater ebenfalls um Bezeichnung eines Schiedsrichters
ersuchte. Dieser wollte darauf nicht eintreten und machte
geltend, daß das Schiedsgericht aus drei im Kanton
Freiburg domiziliexten Handwerksmeistern bestehen müsse.

Als darauf der Lehrmeister sich an den zuständigen
Friedensrichter im Kanton Freiburg mit dem Begehren
wendete, daß dieser entweder den Vater zur Bezeich-

nung eines Schiedsrichters anhalte oder von Amtes
wegen selbst einen Schiedsrichter für diese Partei er-
nenne, machte der Freiburger Richter denselben eigen-
tümlichen Standpunkt geltend, es müsse das Schieds-
gericht aus 3 Freiburgern bestehen.

Laut Lehrvertrag ist aber das Rechtsdomizil am
Wohnsitz des Lehrmeisters, also im Kanton Zürich.
Es muß das Schiedsgericht gebildet werden aus je
einem Vertreter der beiden Parteien-und dem von den
beiden Schiedsrichtern gewählten Obmann; sollte man
sich über die Person des Obmanns nicht einigen können,
so hat das zuständige Gericht einen solchen zu ernennen.
Eine Bestimmung, daß die Schiedsrichter Handwerks-
meister sein müssen, ist nicht vorhanden.

Nachdem der Vater des Lehrlings weder gutwillig
noch dnrch gerichtliche Vermittlung zur Bildung des

Schiedsgerichtes zu bewegen war, wurde vom geschä-

digten Lehrmeister der leitende Ausschuß des Schweiz.
Gewerbevereins um seine Intervention angerufen.
Diesem gelang es schließlich durch ernstliche Vorstellungen,
den Freiburger zur Bezeichnung eines Schiedsrichters
zu bewegen. Beide Parteien erklärten sich ferner damit

einverstanden, daß der leitende Ausschuß des Schweizer.
Gewerbevereins den Obmann bezeichne. Als solcher
wurde ein Mitglied des Ausschusses gewählt. Nach
über ein Jahr dauernden .Vorverhandlungen konnte
das Schiedsgericht endlich zusammen treten.

Bei den Verhandlungen waren außer den 3 Schieds-
richtern — lauter erfahrenen Gewerbetreibenden — auch
beide Parteien anwesend. Dieselben machten beiderseits
für Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen
Entschädigungsforoerungeu geltend. Wir wollen mcht
auf Einzelheiten eintreten. Der Vater des Lehrlings
stützte seine vorerwähnten Entschädigungsbegehren fast
ausschließlich auf Behauptungen desselben, für die keine
weitern Beweismittel vorlagen. Anderseits konnte der
Lehrmeister zur Entkräftung dieser Behauptungen und
zum Beweis seiner eigenen Entschädigungsbegehren eine
große Zahl von Aktenstücken vorlegen, die das Schieds-
gericht zur Ueberzeugung brachten, daß er seine Pflichten
als Lehrmeister bestmöglich erfüllt habe, während der
Lehrling an Betragen, Fleiß und Lerneifer sehr viel zu
wünschen übrig ließ, daß somit von Seite des Lehrlings
das Lehrverhältnis in vertragswidriger Weise aufgelöst
worden und der Vater zur Entschädigung verpflichtet sei.

Wenn z. B. der Lehrling behauptete, er habe den
Malerberuf nicht richtig erlernen können, da man ihn
nur mit Abkratzen von Farben und mit dem Anstreichen
tannener Möbel beschäftigt habe, so konnte demgegen-
über der Lehrmeister auf Grund der vom Lehrling selbst
alltäglich ausgefüllten Arbeitszettel, in welchen die
Art der Arbeit und die darauf verwendete Zeit genau
notiert waren, das Gegenteil beweisen. Ebenso lag die

ganze zwischen Lehrmeister und Vater gewechselte sorg-
fältig geordnete Korrespondenz vor, aus welcher manche
Behauptungen gründlich widerlegt werden konnten.
Ferner Zeugnisse der Gewerbeschulkommission, welche
öftere vom Lehrling verschuldete Schulversäumnisse nach-
wiesen und ein Auszug aus den Ergebnissen der Lehr-
lingsprüfungen, welcher bewies, daß andere Lehrlinge
des betr. Meisters durchweg gute Noten erhalten hatten.

Da der Vater den Schiedsspruch, welcher ihn
auch zur Bezahlung sämtlicher Kosten verurteilte, nicht
anerkennen wollte, wurde noch ausdrücklich konstatiert,
daß gemäß Z 13 des Lehrvertrages der Entscheid des
Schiedsgerichtes ein endgültiger und rechtsmäßiger
sei, dem sich die Parteien zu unterziehen haben.

Sollte also die verlierende Partei gleichwohl andrer
Meinung sein und die Bezahlung der Entschädigung
und der Kosten verweigern, so hat der Lehrmeister das
Recht, seine Forderung auf Grund des Schiedsspruches
auf dem Betreibungswege geltend zu machen, und der
Freiburger Richter wird dem Begehren entsprechen
müssen.

Wir geben diesen Fall zur Kenntnis, damit die
Lehrmeister insbesondere folgende Nützanwendungen
daraus ziehen können:

1. Jedes Lehrverhältnis ist durch einen schriftlichen
Lehrvertrag abzuschließen.

2. Alle auf die Eingehung und Fortdauer des Lehr-
Verhältnisses bezüglichen Korrespondenzen mit dem Lehr-
ling oder seinem Vater, bezw. Vormund sind sorgfältig
aufzubewahren. >

'

3. Die Lehrlinge (sowie auch die Gesellen) sind zur
täglichen genauen Führung ernes Arbeitsbuches
oder zur Ausfüllung eines Arbeitszettels für jeden
Werktag anzuhalten. Bezügliche gedruckte Formulare
kosten nicht viel und sittd leicht zu beschaffen. Es sind
zu notieren die Art der Arbeit (z. B. erster Anstrich
eines Zimmers), der Ort der Ausführung (Werkstatt,
Kundenwohnung), und die auf die Arbeit verwendete
Zeit. Die Notierung versäumt nicht viel, gibt aber
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bern ÜDZeifter eine richtige UeberftcCjt über bte Betätigung
beg Settlings unb lohnt fid) in bieten fatten, nament»
lid) bei ©treitigîeiten, fe^r gut. Sie ift and) bei ber
Bechnunggftedung ein roidfommeneg §ilfg» unb ®ontrod»
mittet. 3Ber bicfe 5lrbeitgfontrode einmal eingeführt
hat, wirb fie nicht mieber entbehren motten.

(3ttnttid)e OriainaUSDlittetlungen.) sta^btua benoten.

©rftettimg tum vier 2)tenft|8uferit für bte SRIjiütfdje Sab« in
©antoben an ^ot). Saprej & Sie. in ®at>o§=©iIafc.

3)ie ©ipferaröeitett jttt „ffreitjfirdie" SHenmünfter=3Uri$ an
©ebeon ©erger in Sujern unb 3^"^-

©tf)iofferarbeiten für ben tfjirurg. ©abiüott beim Santon#ff»ital
©tbaffbaufen. £ic£)tfct)ac£)t=©itter ttnb 9Ibfd}lujigelünber, föau§tür»
befdpäg an 31. §rube§, ©djloffermeifter, ©djaffljanfen,; «treppen»
gelönber, etferne genfter, ©orbadj ob ber .gaustüre, ©ifenbefiä)Iag
oon Sturen an ©. ©torrer, ©djloffermeifter, ©djaffbaufen ; Sin»
friebigung ntit Sßortal an Sllbert ©tantm, ©djloffernteifter, ©et)äff=
laufen; ©djiebtürenbefdjtäg an S. 90tofer, ©djtoffermeifter, Vleu»
Raufen.

Siefernng ber ©aêmeffer für bie ©aêberforgitng ber ©emeinbe
©olbad) an oie ©aSmefferfabriî Sifter & Sie. in Sutern.

Siefernng bon Söfdjgeriiten für Dberiointertbnr. Sin @d)Iattd)»
toagen an ©riner, SBagner, ©tabel bet Dberrointertf)ur ; 300 m
@t)brantettfd)Iäud)e nebft gubeljör an Sfjrfam & ©ttegg,3Bäbett§toiI.

Siefernng bon 50 ©rabfteinen auf ben Sirtbbof in ©iberift an
©argent, ©ieberntann & Sie. unb ©arget)i»9Bt)f5 in ©olotfjurn
(gemeintam').

SBafferberforpng ©ernbarbjefi. tH&hrentraniport an gatob
91. Srapf,. gufjrtjalter ; ©rabarbeit unb Segen ber SRütjreu an
3- Siegler, 3I£torbant, beibe in ©eritharbjeH.

SSafferberforgnng 3BitIi2an=©tabt. Raffung unb Süleitung oon
Ctuetten an ©ottfrieb gntljof, tnedjauifdje SBerlftätte, 9BtKi§au.

SBBafferberfo rgnitß Senttbil (Stargau)» ©ämtlidje UIrbeiten unb
Steferungen an ©uggenbübl & VJtüüer in Süridj.

SSrainage=linternei)nten ©untatingeu. SSie ©öbrenlieferung an
Setter & Sie., Sonroarenfabtiî ©fungen ; Srbarbeit an Draineur
SWcifter in ©eitlen.

©rftettnng einest Seidjenuiagetrô für bie ©inmobnergemeinbe äßpler
bei Ugenftorf an Qb. Süttii, SSagenfabriîant, ©ättertinben, unb
fRub. Dubadjer, ©djntieb, Sögter.

tßenobationgarbeiten am ffarrbnfe 2)uggiitgen (gttra). 9teu»
Sinbeden be§ ©farrt)ofbad)e8 utib äußerer ©erput) beë ©farrt)ofe§
an Sonftantin ©atabin, 3immermeifier> ®uggingen. '

©rftettnng einer eifernen ©rüde Über bie Sanbguart an ber
SontraunaiftraOe ©ttrbiSla»©aljeina an ©erfett & Sie. in S^ur.

©rftettnng einer ©tbiefibütte für bie ©emeinbe ©erfam (@rau=
bünben) an 3tnton Sngt, Bimmermeifter, ©erfam.

IM?#***#***
fRiden&aljn. SOtan fcdjreifat bem „Itgn. Bolfgblatt"

aus Sattwil:
0tad)bem für bie Bidenbahn fidt) Bauunternehmer

gefunben haben, fdjeint bie ©adje rafch bormärtg geljeit
gu motten. gn Saufe biefer SBodje fchott fotten bieerften
Arbeiter, bie, Stöantgarbe, h^r einrüden, mit mehreren
Bahuroagen OodÜlrbeitgmaterial, um bie nötigen,Bor»
bereitungen gum Tunnelbau borgunehmeu. — Stud) bie

Bauluft fdjeint hier frifdj aufgulebett, bettn eine größere
Stugaht SReubauten finb borgefehen, unb mirb eine neue
©äffe erftetjen an ber ©träfe, bie bon ©nnetbrüde nadh
bem ^umraetmatb, abgmeigt.

— Se|ten 2)onnergtag würbe bie erfte Bohrmafdjme
für bie SSunnelbaute mit ad|t fßferben bon Ugnadj nadh
Äaltbrunn tran8pprtiert. ®§ gab gtofje SOtühe, biefelbe
be8 weichen Bobeng hûi&et in bie SRähe beg Tunnel»
anfangeg gu bringen. 3^ 400 Staliener harren bort
fchon ber Arbeit unb freuen fich beg batbigen Stnfangeg.
®ie Oberleitung beftefjt faft auênahmgtog aug grau»
gofen, bie fein 2)entf(h berftehen unb bag macht äftülje,
namentlich bei äBirten unb ©ejchäftgleuten, fic| gegen»
fettig berftänbigen gu fönnen. i •

:

Bautoefen in 3wri<h. «Sonntag ben 29. tßobember
Wirb ftch bie Äirchgemeinbe äöipfingen wteber mit
ber grage beg Baupla|eg für bie neue Kirche be»

fd^äftigen, hoffentlich gum le|ten SJÎal. 0îachbem im
ie|ten Sahre ein anberer Baupla| bereitg fo gut wie
gefauft, wentgfieng beffen Slnfauf befchloffen war, würbe
gegen ben bamaligen Befdjlufj Befurg erhoben, unb alg
biefer genehmigt worben war, bte Baupla|frage in
SBiebererwägung gegogen. @g hotte bann bie ©enoffen»
fchaft ©igenheim ber ftirchgemeinbe gu annehmbaren
Bebingungen bon ihrem ©runbbefige in SBipfingen
einen frönen Baupla| angeboten. 5Die Sirchenpflege
fchtägt nun ber ©emeinbe oor, eg fei bag Oon ber ®e»
noffenfehaft Sigenheim offerierte terrain gu faufen unb
bie neue Stirche auf bemfelben gu erfteHen.

Bauwefen in Bern. @in$otel ant Bubenberg»
pla|. 2)ie Käufer 7 unb 9 am Bubenbergpla| (früher
gwif^en ben £oren genannt) unb ber ^i^rrenlaben
an ber @cfe ©chwanengaffe werben gu Slnfang beg
fommenben Sahreg abgebrochen werben. 35ag Bau»
fpnbitat, an beffen ©pi|e Slrchiteft Sutftorf fteht,
unb bag auch bie grofjen Neubauten an ber ©chwanen»
gaffe auggefttfrt hot» wiïi> mit fÇront gegen ben Buben»
bergpla| ein g*mf?e£ §otel erfteüen.

Sie Bauarbeiten für bag eibgettöfftfehe ©<hü|enfeß
itt ©t. ©allen fchreiteu rüftig bormarts unb rege» Seben

herrfcfjt broben im „3mte ber ®emut" bereit? aller»
orten, ©rbbemeguhgett merben in großem Btafsftabe
auggeführt. S)te ^{anierung?arbcitcn für ben ©chie^ftanb
nehmen einen fetjr rafdjeit gortgang. ©egen ba? alte
@d)ü|enhau? t)in ift nahegu ade? au?geebnet. ®ie
©egenb hat hier ein gang anbere? Slnêft'hén bekommen.
Stuf ber anberen ©èite ber @tra|e gehen bie @rb=

bemegunggarbeiteit etroa? (attgfamer bor ftch- §ter gilt
eg, ben großen ißla| für bie gefttjütte aitgguebnen. ©in
©tüd- beg fbügelg mu| ba abgetragen werben.
reid)e §änbe fchanfeln nnb pidein brauf log, um bie

9îagelfluhfelfen gu befeitigen — ein grofjeg, fchmereg
©tücf Slrbeit; ®ie B^manengbaute für beit ©chie^ftanb
ift in ihrem Bohbait nahegu bollenbet; gegettmärtig
werben noch ^ie Ïûrmchen aufgefe|t unb eingefchalt.
®ie Baute fcheint in ihrem mittelalterlichen ©tilè ein
recht gefäöigeg unb entfprechenbeg Slen^ereg gu erhalten.
Sie probiforifhe @d)tehholle mirb in ihrem Steueren
architeftonifdh genau mit ber ißermanengbaute überetn»
ftimmen. 3)ie gaffabe gegen bie Semutftrafje hin mirb
eine ©tabtmauer barftetfen. SBährenb ber permanente
Bau gang in ©tein erftedt mirb, fommt bei ben pro»
Oiforifdjen 3=eftbauten für ben ©dhie|ftanb augfchltehlich
|wlg gur Bermenbung. 3)ie Slrchiteftur ber genannten
gaffabe hingegen mirb burch ßünftlerhanb aug bemaltem
©ipg gefchaffen — in ähnlicher SBeife, mie bag feiner
$eit bei ber gefthaUe am eibgenöffifchen @d)ü|enfeft in
Sugern, bem je|igen griebengmufeum, ber gad mar.
lieber bieSlntage,ber©chiefjftänbe mirb noch mitgeteilt:
©eftlich ber fßermanengbaute, alfo @t. ©eorgen gu,
ïommen 115 eingelne ©tänbe für ©emehrfchie|en gu
ftehen; auf bie SSeftfeite ber Baute, gegen bag „0teft"
hin, werben 50 ©emehrftänbe plagiert werben, macht
gnfamnten mit ben 20 ©tänben in ber ^ermanengbaute
total 185 ©chiefjftänbe für ©eroehr. 3)er BeOolberftanb
mit 28 Singelftänben fommt noch weiter meftlich ; auch
liegt er, um ben ©cheibenftanb möglidjft tief belaffen
gu fönnen, etroag tiefer alg bte ©<hie|hade für ©emehre,
mit ber er burch eine 23 m breite ißaffage berbunben
ift. S)ie @d)iehftänbe=Slnlage beginnt öftlich beim je|igen
©chie^ftanb unb erftredt fich eine Sänge bon runb
350 m gegen SSßeften, paradel ber 2)emutftra|e; bie
Siefe beg ©chiejsftanbeg beträgt 12 m.
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dem Meister eine richtige Uebersicht über die Betätigung
des Lehrlings und lohnt sich in vielen Fällen, nament-
lich bei Streitigkeiten, sehr gut. Sie ist auch bei der
Rechnungsstellung ein willkommenes Hilfs- und Kontroll-
Mittel. Wer diese Arbeitskontrolle einmal eingeführt
hat, wird sie nicht wieder entbehren wollen.

Arbeit»- und Kieferungsiidertragimgen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Erstellung von vier Diensthiiusern für die Rhiitische Bahn in
Samaden an Joh. Caprez à Cie. in Davos-Platz.

Die Gipserarbeite» zur „Kreuzkirche" Nemniinster-Ziirich an
Gedeon Berger in Luzern und Zürich.

Schlosserarbeiten fiir den chirurg. Pavillon beim Kantonsspital
Schafshausen. Lichtschacht-Gitter und Abschlußgeländer, Haustür-
beschläg an A. Hrubes, Schlossermeister, Schaffhausen ; Treppen-
geländer, eiserne Fenster, Vordach ob der Haustüre, Eisenbeschlag
von Türen an G. Starrer, Schlossermeister, Schaffhausen; Ein-
friedigung mit Portal an Albert Stamm, Schlossermeister, Schaff-
Hausen; Schiebtürenbeschläg an E. Moser, Schlossermeister, Neu-
Hausen.

^

Lieferung der Gasmesser für die Gasversorgung der Gemeinde
Goldach an die Gasmesserfabrik Elster à Cie. in Luzern.

Lieferyng von Löschgeräten für Oberwinterthur. Ein Schlauch-
wagen an Briner, Wagner, Stadel bei Oberwinterthur; 30(> m
Hydrantenschläuche nebst Zubehör an Ehrsam à Rüegg, Wädenswil.

Lieferung von 50 Grabsteinen auf den Kirchhof in Biberist an
Bargetzi, Biedermann à Cie. und Bargetzi-Wyß in Solothurn
(gemeinsam'.

Wasserversorgung Bernhardzell. Röhrentransport an Jakob
N. Kraps, Fuhrhalter; Grabarbeit und Legen der Röhren an

I. Ziegler, Akkordant, beide in Bernhardzell.
Wasserversorgung Willisan-Stadt. Fassung und Zuleitung von

Quellen an Gottsried Jmhof, mechanische Werkstätte, Willisau.
Wasserversorgung Lentwil (Aargan). Sämtliche Arbeiten und

Lieferungen an Guggenbühl à Müller in Zürich.
Drainage-Unternehmen Guntalingen. Die Röhrenlieferung an

Keller à Cie., Tonwarenfabtik Pfungen; Erdarbeit an Draineur
Meister in Benken.

Erstellung eines Leichenwagens für die Einwohnergemeinde Wyler
bei Uhenstorf an Jb. Lüthi, Wagenfabrikant, Vätterkinden, und
Rud. Hubacher, Schmied, Wyler.

Renovationsarbeiten am Pfarrhofe Duagingen (Jura). Neu-
Eindecken des Pfarrhofdaches und äußerer Verputz des Pfàrrhofes
an Konstantin Saladin, Zimmermeister, Duggingen. ^

Erstellung einer eisernen Briicke Über die Landquart an der
Kommnnalstraße Pardisla-Valzeina an Versell à Cie. in Chur.

Erstellung einer Schießhütte fir die Gemeinde Versam (Grau-
bünden) an Anton Engt, Zimmermeister, Bersam.

Uerschìsdenes.
Rickenbahn. Man schreibt dem „Uzn. Volksblatt"

aus Wattwil:
Nachdem für die Rickenbahn sich Bauunternehmer

gefunden hab.n, scheint die Sache rasch vorwärts gehen

zu wollen. In Laufe dieser Woche schon sollen die ersten
Arbeiter, die. Avantgarde, hier einrücken, mit mehreren
Bahnwagen voll Arbeitsmaterial, um die nötigen.Vor-
bereitungen zum Tunnelbau vorzunehmen. — Auch die
Baulust scheint hier frisch aufzuleben, denn eine größere
Auzahl Neubauten sind vorgesehen, und wird eine neue
Gasse erstehen an der Straße, die von Ennetbrücke nach
dem Hummelwald abzweigt.

— Letzten Donnerstag wurde die erste Bohrmaschine
für die Tunnelbaute mit acht Pferden von Uznach nach
Kaltbrunn transportiert. Es gab große Mühe, dieselbe
des weichen Bodens halber in die Nähe des Tunnel-
anfanges zu bringen. Zirka 400 Italiener harren dort
schon der Arbeit und freuen sich des baldigen Anfanges.
Die Oberleitung besteht fast ausnahmslos aus Fran-
zosen, die kein Deutsch verstehen und das macht Mühe,
namentlich bei Wirten und Geschäftsleuten, sich gegen-
festig verständigen zu können. '

Bauwesen in Zürich. Sonntag den 29. November
wird sich die Kirchgemeinde Wipkingen wieder mit
der Frage des Bauplatzes für die neue Kirche be-
schäftigen, hoffentlich zum letzten Mal. Nachdem im
letzten Jahre ein anderer Bauplatz bereits so gut wie
gekauft, wenigstens dessen Ankauf beschlossen war, wurde
gegen den damaligen Beschluß Rekurs erhoben, und als
dieser genehmigt worden war, die Bauplatzfrage in
Wiedererwägung gezogen. Es hatte dann die Genossen-
schaft Eigenheim der Kirchgemeinde zu annehmbaren
Bedingungen von ihrem Grundbesitze in Wipkingen
einen schönen Bauplatz angeboten. Die Kirchenpflege
schlägt nun der Gemeinde vor, es sei das von der Ge-
nossenschaft Eigenheim offerierte Terrain zu kaufen und
die neue Kirche auf demselben zu erstellen.

Bauwesen in Bern. Ein Hotel am Bubenberg-
platz. Die Häuser 7 und 9 aM Bubenbergplatz (früher
zwischen den Toren genannt) und der Zigarrenladen
an der Ecke Schwanengasse werden zu Anfang des
kommenden Jahres abgebrochen werden. Das Bau-
syndikat, an dessen Spitze Architekt Lutstorf steht,
und das auch die großen Neubauten an der Schwanen-
gaffe ausgeführt hat, wird mit Front gegen den Buben-
bergplatz ein großes Hotel erstellen.

Die Bauarbeiten für das eidgenössische Schützenfest
in St. Gallen schreiten rüstig vorwärts und reges Leben
herrscht droben im „Tale der Demut" bereits aller-
orten. Erdbewegungen werden in großem Maßstabe
ausgeführt. Die Planierungsarbeiten für den Schießstand
nehmen einen sehr raschen Fortgang. Gegen das alte
Schützenhaus hin ist nahezu alles ausgeebnet. Die
Gegend hat hier ein ganz anderes Aussehen bekommen.
Auf der anderen Seite der Straße gehen die Erd-
bewegnngsarbeiten etwas langsamer vor sich. Hier gilt
es, den großen Platz für die Festhütte auszuebnen. Ein
Stück- des Hügels muß da abgetragen werden. Zahl-
reiche Hände schaufeln und Pickeln drauf los, um die

Nagelfluhfelsen zu beseitigen — ein großes, schweres
Stück Arbeit; Die Permanenzbaute für den Schießstand
ist in ihrem Rohbau nahezu vollendet; gegenwärtig
werden noch die Türmchen aufgesetzt uud eingeschalt.
Die Baute scheint in ihrem mittelalterlichen Stile ein
recht gefälliges und entsprechendes Aeußeres zu erhalten.
Die provisorische Schießhalle wird in ihrem Aeußeren
architektonisch genau mit der Permanenzbaute überein-
stimmen. Die Fassade gegen die Demutstraße hin wird
eine Stadtmauer darstellen. Während der permanente
Bau ganz in Stein erstellt wird, kommt bei den pro-
visorischen Festbauten für den Schießstand ausschließlich
Holz zur Verwendung. Die Architektur der genannten
Fassade hingegen wird durch Künstlerhand aus bemaltem
Gips geschaffen — in ähnlicher Weise, wie das seiner
Zeit bei der Festhalle am eidgenössischen Schützenfest in
Luzern, dem jetzigen Friedensmuseum, der Fall war.
Ueber die Anlage der Schießstände wird noch mitgeteilt:
Oestlich der Permanenzbaute, also St. Georgen zu,
kommen 115 einzelne Stände für Gewehrschießen zu
stehen; auf die Westseite der Baute, gegen das „Nest"
hin, werden 50 Gewehrstände plaziert werden, macht
zusammen mit den 20 Ständen in der Permanenzbaute
total 185 Schießstände für Gewehr. Der Revolverstand
mit 28 Einzelständen kommt noch weiter westlich; auch
liegt er, um den Scheibenstand möglichst tief belassen

zu können, etwas tiefer als die Schießhalle für Gewehre,
mit der er durch eine 23 m breite Passage verbunden
ist. Die Schießstände-Anlage beginnt östlich beim jetzigen
Schießstand und erstreckt sich auf eine Länge von rund
350 m gegen Westen, parallel der Demutstraße; die
Tiefe des Schießstandes beträgt 12 m.
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